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Der psychisch gestorte Straftater

Ziel ist es, kiinftige Straftaten

zu verhindern

[ag.] Die Frage nach der strafrechtlichen Schuld ist
nicht immer leicht zu beantworten. Viele Begriffe im
Gesetz, wie etwa «Einsicht», «lrrtum» oder «Han-
deln», haben einen psychologischen Kern. Daher
werden fiir die Beurteilung eines Téters oft Fachleu-
te aus Psychiatrie und Psychologie hinzugezogen.

«Zu derTat ist es vielleicht deshalb gekommen, weil
ich einige Gefiihle nicht habe, also Geflihle wie Angst
und Mitleid mit anderen Menschen. Vielleicht bin ich
dazu gekommen, das Mé&adchen zu vergewaltigen,
weil ich nicht weiss, wie diese Geftihle sind. Viel-
leicht habe ich versucht, mit derTat diese Geftihle zu
finden.»

Ist das nun die Aussage eines psychisch kranken
Straftaters, eines, wie ihn die Boulevardpresse mog-
licherweise nennt, «irren Killers»?

Der Gutachter hat die Aufgabe, fliir das Gericht zu
klaren, ob die Einsichts- und/oder Steuerungsfahig-
keit des Taters zum Zeitpunkt der Straftat entweder
voll aufgehoben oder erheblich vermindert war. Vom
forensischen Psychiater oder der forensischen Psy-
chologin wird eine Aussage erwartet tber die Frei-
heit eines Delinquenten, sich flir oder gegen eine be-
stimmte Tat zu entscheiden: riickblickend, bezogen
auf eine konkrete Situation und zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt. Es gilt also, aufgrund von Entschei-
dungsrichtlinien und wissenschaftlichen Erfahrungen
den psychischen Zustand des Angeklagten zurTatzeit
zu erfassen, seine Reaktionsmuster, seine Intelligenz.
Die Voraussetzung fiir eine Schuldfahigkeit ist, dass
man anders hatte handeln konnen.

Und noch etwas: Es sind nicht die forensischen Fach-
leute, die das Urteil sprechen. Die endglltige Ent-
scheidung tber Schuld und Unschuld liegt allein und
ausschliesslich in der Verantwortung des Gerichts.

Die Einschdtzung der Riickfallgefahr

«Immer wenn ich gut sein will, packt mich wieder der
Teufel, und ich tue etwas Schlechtes, bringe beinahe
jemanden um oder so was.»
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Ist dieser Satz Ausdruck einer inneren Not oder sucht
da einer eine Ausrede, damit man ihm strafmildern-
de Umstande zugesteht?

Zahlreiche Menschen haben eine psychische Sto6-
rung, doch die wenigsten von ihnen begehen eine
Straftat. Wenn aber eine Stoérung die Steuerungsfa-
higkeit eines Menschen derart massiv beeintrachtigt,
dass seine Schuldfahigkeit zum Zeitpunkt der Tat er-
heblich vermindert, respektive nicht vorhanden ist,
und wenn eine Ruckfallgefahr besteht, dann muss
das Gericht anstelle einer Strafe eine Massnahme
aussprechen. Tatsachlich sind drei Viertel der Gewalt-
und Sexualstraftater Ruckfallige. Diese Zahl will und
muss man senken. Nicht der Tater wegen, sondern
zum Schutz kiinftiger Opfer.

Woran erkennt aber die forensische Psychiatrie die
Wahrscheinlichkeit einer Rickfallgefahr? Hinweise
sind die Impulsivitat des Taters, sein mangelndes
Mitgefuhl, seine eingeschrankte Beobachtung eige-
ner Erlebnis- und Verhaltensweisen, seine fehlen-
de Fahigkeit, aus Erfahrungen zu lernen oder sozi-
ale Normen zu akzeptieren. Allerdings haben diese
Faktoren lediglich eine statistische Bedeutung. Die
Schwierigkeit besteht darin, dass sich der einzelne
Mensch nicht an den statistischen Durchschnitt halt,
sondern sich in jede Richtung entwickeln kann. Und
so gilt es, Risikoeinschatzungen vorzunehmen und
mit therapeutischen Massnahmen die Ruckfallgefahr
zu vermindern. Auch wenn die Wissenschaft in der
Risikoanalyse inzwischen Uber ein gutes Instrumen-
tarium verfligt, so kann sie keine absolute Sicherheit
garantieren, sondern nur relativ zuverlassige Aussa-
gen Uber die Wahrscheinlichkeit des klinftigen Tater-
verhaltens machen.

Wenn in der Offentlichkeit der Eindruck entsteht, die
Gerichte gingen grosszligig mit der Anerkennung
von Schuldunfahigkeit oder verminderter Schuldun-
fahigkeit um, so liegt das daran, dass man Uber die
Medien nur die spektakularen Falle von Mord und
Totschlag oder Sexualdelikten zur Kenntnis nimmt.
Das sind in der Tat jene Verbrechen, bei denen die
Beeintrachtigung der Schuldfahigkeit von Fachleu-
ten untersucht und diskutiert werden muss — eben
weil es darum geht, jene Massnahmen anzuordnen,
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mit denen kiinftige Untaten des Angeklagten mog-
lichst verhindert werden sollen. Es handelt sich da-
bei aber um eine verschwindend geringe Anzahl von
Delinquenten. 99 Prozent aller Tater werden zu einer
befristeten Strafe verurteilt und kommen dann wie-
der frei.

Krankenhaus statt Knast? Ein Blick hinter

die Mauern

«Man limitiert im Gefdngnis die Moglichkeiten und
will gleichzeitig, dass sich die Leute dndern — wie
denn?» Aussage eines Gefangenen in der Strafan-
stalt Thorberg.

Ist es wirklich eine mildere Strafe, wenn man in eine
forensisch-psychiatrische Abteilung eingewiesen
wird statt ins Gefangnis? Was im Massnahmevollzug
geschieht, ist der Offentlichkeit kaum bekannt. Meis-
tens nimmt sie ihn nur wahr, wenn etwas Schreckli-
ches passiert: Wenn ein Morder ausbricht und riickfal-
lig wird. Dann sind die Medien da, die tiber Méangel
berichten und anklagen. Als gabe es die absolute
Sicherheit.

Delinquenten, die aufgrund einer massiven psychi-
schen Storung eine Straftat begangen haben, wer-
den in ein speziell daflir eingerichtetes Krankenhaus
eingewiesen und haben dort so lange zu bleiben, wie
sie eine Gefahr flir die Allgemeinheit bedeuten. Nein,
es handelt sich dabei nicht um ein «Erholungsheim»,
die Freiheit des Betroffenen ist eingeschrankt. Ge-
nau gleich wie im Gefangnis. Ist er jetzt ein Patient?
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Ja. Aber gleichzeitig ist er ein Haftling. So wie auf
der anderen Seite ein Therapeut steht, der gleichzei-
tig Wachter ist. Es handelt sich dabei um Doppelrol-
len, die in sich schon einen Widerspruch darstellen.
Schwierige Zustande flir die «therapeutischen Wach-
ter» und die «gefangenen Patienten»! An das thera-
peutische Team stellt die Kombination von Behand-
lung und Sicherung hohe Anspriiche. Aussagen wie
«lch habe meinerTherapeutin gesagt, dass mich Ent-
weichungswiinsche beschaftigen, und ich wurde so-
fort gefesselt» sind keine Seltenheit. Die Entlassung
ist abhangig von Erfolgen derTherapie. Wann und ob
sie eintreten, ist oft ungewiss. Das macht Angst. Man-
che der Verurteilten kampfen vehement darum, in
den Strafvollzug zu kommen, wo die Entlassungsfris-
ten geregelt sind. Nicht die Schwere derTat, sondern
das Risiko eines Riickfalls und damit die potenzielle
Gefahr flir die Allgemeinheit sind ausschlaggebend.
Es gibt Straftater, die sich oft noch Jahrzehnte nach
ihrerTat im Massnahmevollzug befinden. Das Gericht
muss in bestimmten Abstanden prufen, ob die Ziele
erreicht worden sind.

Im «regularen» Strafvollzug gibt es kaum Chancen
auf Besserung. Es bleibt ein beklemmendes Geflihl,
wenn die gesetzliche Lage es nicht erlaubt, jemanden
in den Massnahmevollzug einzuweisen. Ein Mensch
mit Gefahrlichkeitspotenzial wird auch nach der Ent-
lassung aus dem Zuchthaus gestort, gefahrdet und
gefahrlich bleiben. Nach der Verblissung der Strafe
ist der Tater zu oft allein mit seinen Problemen, die
wahrend des Vollzugs kaum kleiner geworden sind.
Entsprechend ist er starker gefahrdet und damit
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gefahrlicher flir andere. Tatsachlich werden aus dem
Massnahmevollzug Entlassene deutlich seltener riick-
fallig, als solche, die aus dem Gefangnis kommen.

«Kuschelknast» oder Besserung durch Therapie
«lch habe es einfach nicht gemacht. Mit meinen EI-
tern habe ich auch nicht dartiiber gesprochen. Solche
Diskussionen haben nie stattgefunden. Psychiater?
Damals wusste ich noch nicht, dass es so etwas gibt.
Freunde, mit denen ich so etwas besprechen konnte,
habe ich nie gehabt.» Antwort eines Sexualmaorders
auf die Frage, ob er mit jemandem Uliber seine Prob-
leme gesprochen habe.

Haufig sind Straftater selber Opfer. Sie wuchsen in
sozial prekaren Verhaltnissen auf, in einem nicht in-
takten Elternhaus. Die Vorbildfunktion fehlte. Ent-
sprechend schlecht war bereits in der Kindheit und
Jugend ihr Selbstwertgeftihl. Sie entwickelten ihre
eigenen Uberlebensstrategien. Den Morder, den Ver-
brecher gibt es nicht. Jeder ist anders, jeder hat un-
terschiedliche Moglichkeiten und Gefahrenpotenzia-
le. Hinter jedem von ihnen steht, genau gleich wie
bei uns «braven Blirgern», eine Geschichte. Meist
eine unschone. Nein, es geht nicht darum, zu ent-
schuldigen, nur darum, zu erklaren.

Die Psychotherapie verfugt uber Methoden zur Auf-
arbeitung und Bewaltigung von Konflikten und er-
maoglicht einen anderen Umgang mit der Umwelt.
Es werden Therapien angewandt, die Anpassungs-
moglichkeiten an die Gesellschaft und ihre Normen
aufzeigen und zu einem anderen Umgang mit der
Aggressivitat beitragen konnen. Vorrang haben in-
tensive, storungsspezifische und deliktpraventive
Einzelpsychotherapien sowie verschiedene, bewahr-
te gruppentherapeutische Angebote. Dabei gilt der
Grundsatz, dass die Behandlung immer in zwei Rich-
tungen gehen muss: Einerseits geht es darum, die
Stérung, die den Betroffenen einengt und gefahr-
lich macht, abzubauen. Andererseits geht es um den
Schutz unschuldiger Mitmenschen vor den Folgen
dieser Storung. Die in ihrer psychischen Entwicklung
beeintrachtigten Straftater werden im Massnahme-
vollzug standig Gberwacht. Sie haben es nicht leicht.
Ihre Aussagen, ihre Gesten werden vom interdiszip-
linaren Betreuungsteam registriert und diskutiert. Ist
die unfreundliche Begriissung heute Morgen auf eine
schlechte Nacht zurtickzuflihren oder wird die Sto-
rung wieder starker? Ist es verantwortbar, einen An-
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trag auf einen einstlindigen begleiteten Ausflug zu
stellen? Wie hat sich der Patient in den letzten Mona-
ten verhalten? Nichts geschieht spontan oder ohne
gut begriindete Uberlegungen. Die meisten Men-
schen, die sich im Massnahmevollzug befinden, ar-
beiten sehr hart an ihrer Therapie. Einige wenige
nicht. Und wenn dann etwas passiert, werden alle
bestraft. Manchem wurde schon der «Urlaub» (dar-
unter versteht man unter anderem auch einstliindige
begleitete Spaziergange) verweigert, nur weil er im
falschen Kanton verhaftet wurde. Solche Situationen
stellen flir die Betroffenen und ihr Behandlungsteam
grosse Herausforderungen dar.

Dieter Fahrer, der Regisseur des Films «Thorberg»,
der sich mit dem Schicksal und dem Alltag Straf-
gefangener befasst, reagiert auf die Rufe von den
Stammtischen in Beizen und gewissen Redaktio-
nen mit folgenden Worten (frei GUbersetzt aus dem
Schweizerdeutschen): «Man hort und liest von (Ku-
schelknast und tber die <kurligsten> Sachen, die jeg-
licher Realitat entbehren. Man muss schon ein rela-
tiv beschrankter Mensch sein, um einen Begriff wie
«Kuscheln» mit Freiheitsentzug zusammenzubringen.
Mit <Kuscheln> hat das gar nichts zu tun.»

Massnahmevollzug im
19.Jahrhundert

oben Schellenwerker

rechts Strafanstalt

Schellenmatteli
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Stationdre Behandlung von psychlschen Storungen

Waurde eine Straftat im Zusammenhang mit einer psychischen Storung begangen, kann das Gencht die
stationare Behandlung anordnen, wenn damit der Gefahr weiterer Straftaten begegnet werden kann. Ziel
_ist die Behandlung der psychischen Stérung und dadurch die Verminderung des Riickfallrisikos. Die Dau-
er der stationaren Behandlung ist auf fiinf Jahre beschrankt. Sie kann aber durch das Gericht um jeweils
funf Jahre verlangert werden, wenn die Voraussetzungen einer bedingten Entlassung noch nicht erfllt
sind. Die Vollzugsbehoérde hat jahrlich zu priifen, ob der Téter bedingt zu entlassen oder die Massnahme
aufzuheben ist. Scheitert die stationare Behandlung, kann durch das Gencht eine andere Massnahme oder
unter Umstanden die Verwahrung angeordnet werden. ‘

Quellen

Marneros, Andreas, Sexualméorder — Sexualtater — Sexualopfer —
eine erklarende Erzahlung. Edition Das Narrenschiff im
Psychiatrie-Verlag, Bonn, 2007.

Der Mann flirs Risiko Mensch, NZZ am Sonntag, 16.12.2012.
Trailer zum Film «Thoberg». www.thorberg.ch
http://www.srf.ch/player/tv/kulturplatz/video/thorberg
http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/justizw

15



	Der psychisch gestörte Straftäter : Ziel ist es, künftige Straftaten zu verhindern

